
Amtsblatt 
für die Stadt Rathenow 

Jahrgang XXIV Rathenow, den 14.11.2025 Nr. 22

Inhaltsverzeichnis 

Bekanntmachung der Beschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Rathenow vom 12.11.2025 

Bekanntmachung der  
1. Änderungssatzung der 
Hauptsatzung der Stadt Rathenow 

Bekanntmachung der
1. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften der Stadt 
Rathenow 

Bekanntmachung der 
Friedhofssatzung der Stadt 
Rathenow 

Bekanntmachung der 

Friedhofsgebührensatzung für die 

Benutzung der Friedhöfe der Stadt 

Rathenow - Weinberg, Rathenow-

West, Neufriedrichsdorf, Ortsteil 

Göttlin und Ortsteil Steckelsdorf  

Bekanntmachung der Richtlinie für 
die Verpachtung und Vermietung 
von Grundstücken der Stadt 
Rathenow 

Bekanntmachung der 
Vergaberichtlinie Innenstadtfonds 
Rathenow

Öffentliche Bekanntmachung über die
Genehmigung der 14. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt 
Rathenow im Bereich des 
Bebauungsplanes „Göttliner 
Chaussee-Striepenstücke“ Pl.Nr 
063-2 im Ortsteil Göttlin gemäß § 6 
Abs. 5 BauGB 

Seite 127

Seite 129

Seite 131 

Seite 132 

Seite 146 

Seite 150 

Seite 153 

Seite 159 

Bekanntmachung der Statistik der 
Bautätigkeit im Hochbau im Land 
Brandenburg 

Bekanntmachung der Statistik des 
Bauabgangs Land Brandenburg 

Seite 161

Seite 162



127 

S T A D T   R A T H E N O W 

-DER BÜRGERMEISTER- 

Beschlüsse der Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Rathenow vom 12.11.2025 

öffentlicher Teil 

139/2025 1. Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Rathenow 
Beschluss: Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow beschließt die 1. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Stadt Rathenow vom 
26.02.2025. 

131/2025 1. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften der Stadt 
Rathenow 
Beschluss: Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow beschließt die 1. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften der Stadt Rathenow.

135/2025 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zu 
§ 12 KitaG 
Beschluss:  
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow beauftragt den Bürgermeister, den 
als Anlage beigefügten öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zu § 12 KitaG mit dem Landkreis 
Havelland abzuschließen. 

121/2025 Antrag auf Befreiung von den 
Festsetzungen des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes Nr. 02.94 
"Ferchesarer Straße – Erdlaake", 1. 
Änderung, Hier: Errichtung eines Carports 
mit einer Grundfläche von ca. 30 m² 
Beschluss: Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow beschließt, dem Antrag auf 
Befreiung von den Festsetzungen des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 02.94 
„Ferchesarer Straße – Erdlaake“, 1. Änderung 
zur Errichtung eines Carports mit einer 
Grundfläche von ca. 30 m² innerhalb der im 
Bebauungsplan festgesetzten privaten 
Grünfläche auf dem Grundstück, Gemarkung 
Semlin, Flur 2, Flurstück 326/0 gemäß § 31 
Abs. 2 BauGB zuzustimmen. 

141/2025 Friedhofssatzung 
Beschluss: Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow beschließt die Neufassung der 
Friedhofssatzung der Stadt Rathenow. 

142/2025 Friedhofsgebührensatzung 
Beschluss: Die 
Stadtverordnetenversammlung Rathenow 
beschließt die Änderung der 
Friedhofsgebührensatzung für die Benutzung 
der Friedhöfe der Stadt Rathenow – Weinberg, 
Rathenow-West, Neufriedrichsdorf, Ortsteil 
Göttlin und Ortsteil Steckelsdorf einschließlich 
der in § 3 erhobenen Gebührensätze (Anlage). 

147/2025 Öffentliche Auslegung des 
Berichts der Kommunalen Wärmeplanung 
der Stadt Rathenow 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow nimmt den Entwurf der 
Kommunalen Wärmeplanung zur Kenntnis und 
beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit 
durch eine zweimonatige öffentliche Auslegung 
des Berichts. 

130/2025 Abschluss einer Vereinbarung zur 
Rücknahme von Widersprüchen gegen die 
Kreisumlagefestsetzungen des Landkreises 
Havelland 
Beschluss: Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow ermächtigt den Bürgermeister zur 
Rücknahme des Widerspruchs gegen die 
Kreisumlage durch Abschluss einer 
Vereinbarung 
mit dem Landkreis Havelland. In dieser 
Vereinbarung wird außerdem die zukünftige 
transparentere Gestaltung der Ermittlung der 
Finanzbedarfe der Gemeinden und des 
Landkreises geregelt. 
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137/2025/1 Richtlinie für die Verpachtung 
und Vermietung von Grundstücken der 
Stadt Rathenow 
Beschluss: Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow beschließt die Richtlinie für die 
Verpachtung und Vermietung von 
Grundstücken der Stadt Rathenow. 

148/2025 Vergaberichtlinie Innenstadtfonds 
Rathenow 
Beschluss: Die 
Stadtverordnetenversammlung beschließt die 
als Anlage beigefügte Vergaberichtlinie 
Innenstadtfonds Rathenow.

136/2025 Halbjahresbericht 31.08.2025 nach 
§ 27 KomHKV 
Beschluss:
Gemäß § 27 KomHKV ist die 
Gemeindevertretung mindestens halbjährlich 
über den Stand 
des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Die 
Halbjahresberichte beziehen sich auf die 
Stichtage 31.03. und 31.08. des aktuellen 
Haushaltsjahres. 

nichtöffentlicher Teil 

134/2025 Grundstücksverkauf Grünauer 
Weg, Gemarkung Rathenow, Flur 42, 
Flurstück 120 

151/2025 Grundstücksankauf, Gemarkung 
Steckelsdorf, Flur 1, Flurstücke 136/3, 273, 
275, 277, 104 und 175/3 

Alle Einwohner haben die Möglichkeit, 

während der Dienstzeiten in der 

Stadtverwaltung Rathenow, Berliner Straße 15,  

Zimmer 303 Einsicht in die Unterlagen der im 

öffentlichen Teil der Stadtverordneten- 

versammlung gefassten Beschlüsse zu 

nehmen. 
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1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Rathenow vom 26.02.2025 

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10, 38), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Änd. 
kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften zur Zurückstellung von Genehmigungen der 
Kommunalaufsichtsbehörde vom 2.4.2025 (GVBl. I Nr. 8) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow in ihrer Sitzung am 12.11.2025 folgende 
erste Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Rathenow vom 26.02.2025 beschlossen: 

Artikel 1 
1. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung werden nach 
§ 17 dieser Hauptsatzung öffentlich bekannt gemacht. 

2. § 17 „Bekanntmachungen“ wird wie folgt neu gefasst: 

§ 17 
Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Hauptverwaltungsbeamten. 

(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, erfolgen öffentliche 
Bekanntmachungen der Stadt Rathenow, die durch Rechtsvorschrift  
vorgeschrieben sind, im Internet durch Bereitstellung auf der Internetseite 
www.rathenow.de. Die Bekanntmachungen erfolgen auf der Startseite der Internetseite 
unter „Öffentliche Bekanntmachungen“ unter Angabe des Bereitstellungstages und in 
chronologischer Reihenfolge. 
Für die Dauer ihrer Geltung sind Satzungen und ortsrechtliche Vorschriften in einem 
ständig und dauerhaft verfügbaren und lesbaren Format im Internet bereitzustellen und 
in der bekanntgemachten Fassung zu sichern. Dies umfasst auch durch Rechtsvorschrift 
vorgeschriebene ortsübliche Bekanntmachungen. 

(3) Abweichend von Absatz 2 erfolgen Bekanntmachungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
im Bauleitplanverfahren gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB durch Aushang im 
Bekanntmachungskasten in Rathenow, Berliner Straße 15 und, soweit das 
Bauleitplanverfahren einen Ortsteil betrifft, im folgenden Bekanntmachungskasten des 
jeweiligen Ortsteils: 

a) Ortsteil Böhne, neben dem Haus Rathenower Straße 17, 
b) Ortsteil Göttlin, vor dem Haus in der Göttliner Dorfstraße 10, 
c) Ortsteil Grütz, Grützer Dorfstraße 5, 
d) Ortsteil Semlin, vor dem Gemeindehaus, Dorfstraße 35, 
e) Ortsteil Steckelsdorf, an der Hauptstraße 31. 

Die Dauer des Aushangs beträgt 14 Tage. Hierbei werden der Tag des Anschlags und 
der Tag der Abnahme nicht mitgerechnet. Der Tag des Anschlags ist beim Anschlag, der 
Tag der Abnahme nach der Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die 
Unterschrift des jeweiligen Bediensteten zu vermerken. 
Der Inhalt der Bekanntmachung wird zusätzlich im Internet durch Bereitstellung auf der 
Internetseite www.rathenow.de dort unter „Öffentliche Bekanntmachungen“ zugänglich 
gemacht.  
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(4) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung oder eines sonstigen 
Schriftstückes, so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in der Form des 
Absatzes 2 dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der Stadt Rathenow, 
Berliner Straße 15, 14712 Rathenow zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden 
ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbekanntmachung wird vom 
Hauptverwaltungsbeamten angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben 
über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen mit der Satzung nach 
Absatz 2 bzw. Absatz 3 zu veröffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt vierzehn 
Tage. Beginn und Ende der Auslegung sind aktenkundig zu machen. 

(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow, des Hauptausschusses, der beratenden Ausschüsse und der Ortsbeiräte der 
Ortsteile Böhne, Steckelsdorf, Göttlin, Grütz und Semlin werden entsprechend Absatz 2 
mindestens sieben volle Tage vor der Sitzung öffentlich bekannt gemacht. 

(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ortsbeiräte der Ortsteile Böhne, 
Steckelsdorf, Göttlin, Grütz und Semlin werden zusätzlich durch Aushang in den in 
Absatz 3 Satz 1 a) bis e) näher bezeichneten Bekanntmachungskästen des jeweiligen 
Ortsteils öffentlich bekannt gemacht.  
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ortsbeiräte sind sieben volle Tage vor 
dem Sitzungstag auszuhängen. Der Tag des Anschlags und der Abnahme werden 
jeweils nicht mitgerechnet. Die Abnahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung 
erfolgen. Der Tag des Anschlags ist beim Anschlag, der Tag der Abnahme nach der 
Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die Unterschrift des jeweiligen 
Bediensteten zu vermerken. 

(7) Zur Information der Einwohner in der Stadt und den Ortsteilen werden Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow im 
Bekanntmachungskasten in Rathenow, Berliner Straße 15 und in den 
Bekanntmachungskästen der Ortsteile (Absatz 3 Satz 1  a) bis e)) zusätzlich bekannt 
gemacht. § 17 Abs. 6 Satz 2 bis 5 gelten entsprechend. 

(8) Öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen im Sinne von § 1 Abs. 1 VwVfGBbg 
i.V.m. § 27a VwVfG, sind dadurch zu bewirken, dass der Inhalt der Bekanntmachung auf 
der Internetseite der Stadt Rathenow www.rathenow.de zugänglich gemacht wird. Soweit 
durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, ist für die Einhaltung einer 
vorgeschriebenen Frist die Zugänglichmachung im Internet maßgeblich. Die 
Zugänglichmachung auszulegender Dokumente im Sinne von § 1 Absatz 1 VwVfGBbg 
i.V.m. § 27b VwVfG erfolgt über die vorgenannte Internetseite sowie durch Auslegung im 
Bürgeramt der Stadt Rathenow, Berliner Str. 15, 14712 Rathenow innerhalb der 
Sprechzeiten. 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Rathenow, den 13.11.2025 

gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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(1) Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosenunterkünften der Stadt Rathenow 

(Benutzungs- und Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte) 

Auf Grund § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 
2024 (GVBl. I/24 [Nr. 38]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl. I/25 [Nr. 
8]) und § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21. Juni 2024 (GVBl. I/24 [Nr. 31]) hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Rathenow in ihrer Sitzung am 12.11.2025 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften der Stadt Rathenow vom 27.04.2023 
beschlossen: 

Artikel 1 

§ 12 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe wird wie folgt neu gefasst:  

§ 12 
Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 

(1) Bemessungsgrundlagen für die Höhe der Gebühr sind folgende Kosten: 
a. die Kosten der Anmietung der Unterkünfte, 
b. die Nebenkosten, 
c. die Kosten für Energie und Heizung, 
d. die Kosten der Ausstattung, 
e. die Kosten für Reinigung, Wäschereinigung, Bürobedarf, Bücher und 

Zeitschriften, Rundfunkgebühren, Porto und sonstige 
Geschäftsaufwendungen 

f. die Kosten für das Personal zur Beaufsichtigung der Obdachlosenunterkünfte, 
sowie 

g. die sonstigen Kosten der Verwaltung der Plätze 
pro Jahr, dividiert durch die Anzahl der im letzten vollständig abgerechneten 
Kalenderjahr durchschnittlich belegten Plätze. 

(2) Bei der Errechnung der Gebühr je Monat werden die kalkulierten Kosten pro 
Übernachtung je Kalendertag mit 30 multipliziert. 

(3) Die Gebühr je Kalendertag beträgt 44,60 EUR. Die Gebühr je Monat beträgt 1.338,00 
EUR.

Artikel 2 

Diese Änderungsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung, frühestens 
am 1. Januar 2026 in Kraft.  

Rathenow, 13.11.2025 

gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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Friedhofssatzung der Stadt Rathenow 

Auf Grund § 3 Abs. 1 und § 28 Abs. 2 Ziff. 9 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10, 38) zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 02.04.2025 (GVBl. I Nr. 8)   sowie des Gesetzes über das Leichen-, 
Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Bestattungsgesetz – BbgBestG) vom 07. November 2001 (GVBl. I/01,[Nr.16], S.226) zuletzt 
geändert durch Artikel 8  des Gesetzes vom 05.03.2024 (GVBl. I Nr. 9) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rathenow in ihrer Sitzung am 12.11.2025 folgende 
Satzung beschlossen: 

Sind in dieser Satzung aus Gründen der Lesbarkeit und Verständlichkeit Funktionen mit einem 
geschlechterspezifischen Begriff bezeichnet, beschreibt dieser Begriff die Funktion stets unabhängig 
von der Geschlechteridentität der sie bekleidenden Person und es gilt die jeweilige Bestimmung für das 
jeweils andere Geschlecht gleichermaßen und es sind alle Geschlechteridentitäten einbezogen

Inhaltsverzeichnis: 

Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen 
§   1 Geltungsbereich 
§   2 Zweckbestimmung 
§   3 Schließung und Entwidmung 

Abschnitt II: Ordnungsvorschriften 
§   4 Öffnungszeiten 
§   5 Verhalten auf den Friedhöfen 
§   6 Besondere Veranstaltungen 
§   7 Gewerbliche Arbeiten 

Abschnitt III: Bestattungsvorschriften 
§   8 Anmeldung der Bestattung 
§   9 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 10 Bestattungsfristen 
§ 11 Ruhezeit und Belegung 
§ 12 Umbettung 

Abschnitt IV: Nutzungsrecht 
§ 13 Verleihung des Nutzungsrechtes 
§ 14 Übertragung und Erlöschen des Nutzungsrechtes 

Abschnitt V: Grabstätten 
§ 15 Allgemeines 
§ 16 Grabarten 
§ 17 Reihengrabstätten 
§ 18 Wahlgrabstätten 
§ 19 Urnengrabstätten 
§ 20 Anonyme Urnengemeinschaftsanlagen 
§ 21 Namentliche Urnengemeinschaftsanlagen 

Abschnitt VI: Aufbahrung und Trauerhalle 
§ 22 Aufbahrung 
§ 23 Trauerhalle, Trauerfeiern 
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Abschnitt VII: Vorschriften zum Grabmal 
§ 24 Genehmigungspflicht  
§ 25 Form, Werkstoff und Inschrift 
§ 26 Standsicherheit 
§ 27 Haftung 

Abschnitt VIII.: Die Bepflanzung 
§ 28 Einheitliche Gestaltung und Beräumung von Grabschmuck 
§ 29 Einfassungen 
§ 30 Grabschmuck 
§ 31 Zwangsmaßnahmen 

Abschnitt IX.: Listenführung 
§ 32 Grabbücher 

Abschnitt X: Schlussbestimmungen 
§ 33 Gebühren 
§ 34 Haftung 
§ 35 Ordnungswidrigkeiten 
§ 36 Inkrafttreten 

Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende, im Gebiet der Stadt Rathenow gelegenen und 
von ihr verwalteten Friedhöfe: 

Städtischer Friedhof Weinberg 
Städtischer Friedhof Rathenow West 
Städtischer Friedhof Neufriedrichsdorf 
Städtischer Friedhof Ortsteil Göttlin 
Städtischer Friedhof Ortsteil Steckelsdorf. 

§ 2 Zweckbestimmung 

(1) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Rathenow.  
Sie dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben in Rathenow ihren 
Wohnsitz hatten oder ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben haben, 
unabhängig von ihrer religiösen und weltanschaulichen Gesinnung. 

(2) Über die Bestattung anderer Personen entscheidet die Friedhofsverwaltung auf Antrag. 

§ 3 Schließung und Entwidmung 

(1) Die Städtischen Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus 
wichtigem öffentlichem Interesse geschlossen oder entwidmet werden. 
Durch eine Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen; 
durch Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche 
Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden keine 
Nutzungsrechte mehr erteilt oder verlängert. 

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zu geben. 

(3) Gemäß § 30 BbgBestG können zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte 
aufgehoben oder abgelöst werden. In diesem Fall sind unter ersatzweiser Einräumung 
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entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten 
möglich. 

Abschnitt II: Ordnungsvorschriften 

§ 4 Öffnungszeiten 

(1) Die Friedhöfe sind das gesamte Jahr während der Taghelligkeit geöffnet.  
(2) Die Stadt Rathenow kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus 

besonderem Anlass vorübergehend untersagen. 

§ 5 Verhalten auf den Friedhöfen 

(1) Die Besucher der Friedhöfe haben sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend   
zu verhalten. 

(2) Den Anordnungen der Friedhofsverwaltung ist Folge zu leisten.  
(3) Kinder unter 12 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung von Erwachsenen und 

unter deren Verantwortung betreten. 
(4) Hunde dürfen mit auf das Gelände der Friedhöfe gebracht werden.  

Sie sind an einer kurzen Leine zu führen. Hundehalter sind verpflichtet, die   
Verunreinigungen ihres Hundes unverzüglich zu beseitigen und ordnungsgemäß zu 
entsorgen. 

(5)  Auf den Friedhöfen ist nicht gestattet: 
a) das Befahren der Flächen und Wege mit Fahrrädern oder Fahrzeugen aller Art und    

Sportgeräten; ausgenommen ist das Befahren mit Fahrzeugen die auf Grund von 
körperlichen Einschränkungen zur Fortbewegung zwingend erforderlich sind, 

b) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 
beschädigen; Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grabstätten und 
Grabeinfassungen zu betreten, 

c) das Ablegen von Abraum und Abfällen außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze, 
d) der Verkauf von Waren aller Art sowie das Anbieten gewerblicher Dienstleistungen 

oder diesbezüglich zu werben, 
e) das Fotografieren von Trauerfeiern, Begräbnissen und Friedhofsmitarbeitern ohne die 

Erlaubnis der Angehörigen bzw. Betroffenen, 
f) das Verteilen von Druckschriften ohne Genehmigung der Friedhofsverwaltung.  

(6) Das Betreten der Rasenfläche der anonymen Urnengemeinschaftsanlage ist verboten.  
Das Ablegen von Blumen und Gebinde ist nur an den dafür vorgesehenen Plätzen 
erlaubt. 
Die Lage der Urnen darf nicht gekennzeichnet werden.  

(7) Der Einsatz von Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Grabstätten ist 
verboten. 

(8) Bei Zuwiderhandlungen gegen die Absätze 1 bis 7 ist die Friedhofsverwaltung berechtigt 
den Verursacher des Friedhofs zu verweisen sowie andere erforderliche Maßnahmen zu 
treffen.  

§ 6 Besondere Veranstaltungen 

Besondere Feierlichkeiten sowie sonstige Veranstaltungen, öffentliche Reden und 
Musikdarbietungen, durch die die Friedhöfe mehr als üblich in Anspruch genommen 
werden, bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die 
Friedhofsverwaltung der Stadt Rathenow. Veranstalter haften für jegliche Schäden, die 
aus Anlass ihrer Veranstaltung an Einrichtungen, Anlagen oder Gräbern entstehen.  
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§ 7 Gewerbliche Arbeiten  

(1) Gewerbetreibende, wie Steinmetze, Bestattungsunternehmen, Gärtner usw. (im 
folgenden Dienstleister genannt) bedürfen für die dem jeweiligen Berufsbild 
entsprechende gewerbliche Tätigkeit auf den städtischen Friedhöfen der vorherigen 
Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. Auf ihren schriftlichen Antrag hin werden nur 
solche Dienstleister zugelassen, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht 
die erforderliche Zuverlässigkeit aufweisen und eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung nachweisen. Dienstleister, die ein Handwerk ausüben, haben 
ihre Eintragung in der Handwerksrolle nachzuweisen.  

(2) Gewerbliche Arbeiten dürfen nur Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.30 
Uhr durchgeführt werden. In begründeten Ausnahmefällen kann die Friedhofsverwaltung 
zu bestimmten Zeiten gewerbliche Arbeiten untersagen. An Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen sind gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen untersagt. 

(3) Während der Dauer einer in der Nähe vorgenommenen Bestattung sind die Arbeiten zu 
unterbrechen. 

(4) Den Dienstleistern ist zur Ausübung ihres Berufes das Befahren der Wege außerhalb 
der Grabfelder mit luftbereiften Transportfahrzeugen gestattet. 

(5) Die Dienstleister und ihre Beschäftigten haben die Friedhofssatzung und die dazu 
ergangenen Regelungen zu beachten. Sie haften für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen verursachen. 

(6) Sind durch die Ausübung der gewerblichen Tätigkeit Schäden oder Verunreinigungen 
verursacht worden, so haben die Verursacher die Mängel am gleichen Tag zu beseitigen. 
Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des 
Dienstleisters durchführen zu lassen, falls dieser den früheren Zustand trotz 
Aufforderung nicht wiederhergestellt hat. 

(7) Dienstleistern, die trotz schriftlicher Mahnung wiederholt oder schwerwiegend gegen die 
Friedhofssatzung oder Anordnungen der      Friedhofsverwaltung verstoßen oder bei 
denen die Voraussetzungen des Absatzes 1 S. 2 und 3 nicht mehr vorliegen, kann die 
Zulassung durch die Friedhofsverwaltung zeitweise oder dauernd entzogen werden.  

Abschnitt III: Bestattungsvorschriften 

§ 8 Anmeldung der Bestattung 

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls, spätestens 48 
Stunden vor der Bestattung bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. 

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt den Ort und die Zeit der Bestattung fest, wobei Wünsche 
des Verstorbenen oder der Hinterbliebenen berücksichtigt werden können. 

(3) Die Anmeldung einer Bestattung muss eine verbindliche Erklärung über die verstorbene 
Person, den Bestattungspflichtigen, den konkreten Friedhof und die gewünschte Grabart 
enthalten. Im Falle eines bereits erworbenen Nutzungsrechtes ist dieses entsprechend 
nachzuweisen.  
Die Bestattungsanmeldung ist vom Bestattungspflichtigen zu unterschreiben. 

(4) An Sonn- und Feiertagen finden grundsätzlich keine Bestattungen statt.  
Über Ausnahmen an einem Samstagvormittag entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
Bestattungen „in aller Stille“ werden nicht an einem Samstag durchgeführt.  

(5) Für Bestattungen an einem Samstag wird ein Aufschlag erhoben. 
(6) Bei Bestattungen „in aller Stille“ hat die Rede erst nach dem Senken des Sarges bzw. 

der Urne an der Grabstätte zu erfolgen. 
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§ 9 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen nur Särge und Urnen 
aus leicht abbaubarem Material erlaubt.  
Entsprechendes gilt für Sargzubehör und -ausstattung sowie Bekleidung der Leichen. 

§ 10 Bestattungsfristen 

(1) Erdbestattungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Eintritt des Todes durchzuführen. 
Verlängerungen dieser Fristen sind nur auf Grund eines amtsärztlichen Zeugnisses 
zulässig. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Urnen können bis zu 2 Monaten nach der Einäscherung bestattet werden, andernfalls 
werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in der Urnengemeinschaftsanlage 
beigesetzt.  

§ 11 Ruhezeit und Belegung 

(1) Die Dauer der Ruhezeit beträgt gemäß Brandenburgisches Bestattungsgesetz bei 
Erdbestattungen 20 Jahre und bei Urnenbeisetzungen 15 Jahre. 

(2) Ein Grab darf nur neu belegt werden, wenn die nach Abs. 1 bestimmte Ruhezeit 
abgelaufen ist.  

§ 12 Umbettung

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
(2) Umbettungen werden nur in Ausnahmefällen, soweit ein wichtiger Grund die Störung der 

Totenruhe rechtfertigt, auf Antrag gestattet. Der Antrag ist vom Nutzungsberechtigten 
schriftlich und mit Begründung bei der Friedhofsverwaltung einzureichen. 
Sargumbettungen im Zeitraum von zwei Wochen bis zu sechs Monaten nach der 
Beisetzung sind unzulässig, sofern die Ausgrabung oder Umbettung nicht richterlich 
angeordnet ist. Die Entscheidung über die Vornahme einer Umbettung trifft die 
Friedhofsverwaltung. Diese legt den Termin der Umbettung fest. 

(3) Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Umbettung ist der Nachweis 
beizufügen, dass eine andere Grabstätte, auch auf einem anderen Friedhof zur 
Verfügung steht, in die die Umbettung erfolgen kann. 

(4) Vor einer Sargumbettung ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Gesundheitsamtes des Landkreises Havelland beizubringen. 

(5) Sargumbettungen dürfen nur in den Monaten Oktober bis einschließlich März stattfinden. 
(6) Die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung übernehmen bei einer Sargumbettung die 

Vorarbeiten. Die direkte Ausbettung muss vom jeweilig beauftragten Bestattungsinstitut 
durchgeführt werden. 

(7) Die Kosten trägt der Antragsteller. Zu den Kosten gehört auch der Aufwand für die 
Wiederherstellung benachbarter Grabstätten und Friedhofsanlagen. 

(8) Mit der Umbettung beginnt keine neue Ruhezeit. 
(9) Wird eine Grabstätte durch Umbettung frei, erlischt das Nutzungsrecht 

entschädigungslos.  
(10) Gerichtlich angeordnete Ausgrabungen unterliegen nicht diesen Bestimmungen. 
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Abschnitt IV: Nutzungsrecht 

§ 13 Verleihung des Nutzungsrechtes

(1) Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte ist schriftlich durch den Bestattungsverpflichteten 
zu beantragen. Ein Nutzungsrecht wird nur vergeben, wenn ein Bestattungsfall vorliegt. 
Ein Vorerwerb eines Nutzungsrechts ohne Bestattung ist nicht möglich. 

(2) Mit der Überlassung der Grabstätte und gegen Zahlung der in der Gebührensatzung 
festgesetzten Grabnutzungsgebühr wird dem Berechtigten die Befugnis verliehen, diese 
nach Maßgabe der jeweiligen Friedhofssatzung zu nutzen. Durch die Verleihung des 
Nutzungsrechts wird kein Eigentum bzw. dingliche Rechte erworben. 

(3) Über die Verleihung der Nutzung einer Grabstätte wird dem Berechtigten von der 
Friedhofsverwaltung ein Nutzungsrecht eingeräumt, aus der die Art des Grabes, die 
Abteilung, die Grabnummer sowie die Nutzungszeit hervorgehen. 

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte 
im Rahmen dieser Satzung.  

(5) Änderungen der Anschrift des Nutzungsberechtigten sind der Friedhofsverwaltung 
unverzüglich mitzuteilen. 

§ 14 Übertragung und Erlöschen des Nutzungsrechtes 

(1) Die Übertragung des Nutzungsrechts an andere Personen ist nur in Ausnahmefällen mit 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung zulässig. 

(2) Bei Ableben des Nutzungsberechtigten geht dieses auf die Angehörigen des  
Verstorbenen in nachstehender Reihenfolge über: 
Nr. 1 überlebender Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner 
Nr. 2 eheliche Kinder, nichteheliche Kinder und Adoptivkinder 
Nr. 3 Stiefkinder 
Nr. 4 Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter 
Nr. 5 Eltern 
Nr. 6 Geschwister 
Nr. 7 Stiefgeschwister 
Nr. 8 auf die nicht unter Nr. 1 bis 7 fallenden Erben. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen wird der Älteste Nutzungsberechtigter. 
Der Berechtigte nach Abs. 2 hat unverzüglich, spätestens 6 Monate nach Ableben des 
Berechtigten bei der Friedhofsverwaltung, die Umschreibung des Nutzungsrechts auf 
seinen Namen zu beantragen.  

(3) Das Nutzungsrecht erlischt, wenn die Zeit abgelaufen ist, für die es verliehen worden ist 
oder wenn der Nutzungsberechtigte auf das Nutzungsrecht verzichtet, jedoch nicht vor 
Ablauf der Ruhefrist. 

(4) Das Nutzungsrecht kann entzogen werden, wenn die Grabstätte trotz Aufforderung   
nicht den Vorschriften entsprechend angelegt ist oder ihre Pflege dauerhaft 
vernachlässigt wird.  
Sind die Anschriften der Nutzungsberechtigten nicht zu ermitteln, so genügt eine 
öffentliche Bekanntmachung im Schaukasten auf dem entsprechenden Friedhof. 

(5) Bei Verzicht, Entzug oder Erlöschen des Nutzungsrechts besteht kein Anspruch auf 
Herabsetzung oder Rückzahlung der Gebühren.     
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Abschnitt V: Grabstätten 

§ 15 Allgemeines 

(1) Die Gräber werden durch die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung ausgehoben und 
wieder geschlossen. Der Nutzungsberechtigte hat bestehendes Grabzubehör, wie 
Anpflanzungen, Grabmale usw. bis spätestens zwei Tage vor der Bestattung zu 
entfernen. Bei Unterlassung hat der Nutzungsberechtigte den dafür entstehenden 
Mehraufwand zu erstatten. 

(2) Die Ausschmückung des Grabes für die Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung 
vorgenommen.  

(3) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt Rathenow. An Ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden.  

§ 16 Grabarten 

Auf den Friedhöfen der Stadt Rathenow werden zur Bestattung folgende Grabarten angelegt:  

1. Reihengrabstätte (Alter der Verstorbenen über 5 Jahre) 
2. Reihengrabstätte (Alter der Verstorbenen unter 5 Jahre) 
3. Wahlgrabstätte 01 Hecke 3,00 m x 1,70 m Breite (1 Sarg und 4 Urnen) 
4. Wahlgrabstätte 01 A eigene Einfassung 1,50 m x 3,00 m 
5. Wahlgrabstätte 02 Hecke 3,00 m x 3,50 m Breite (2 Särge und 8 Urnen) 
6. Wahlgrabstätte 02 A eigene Einfassung 3,00 m x 3,00 m 
7. Urnenwahlgrabstätte für 4 Urnen (80 x 80 cm) 
8. anonyme Urnengemeinschaftsanlage 
9. namentliche Urnengemeinschaftsanlagen mit Namenstafeln oder Grabsteine 

(2) Auf dem Friedhof Weinberg wurden die Grabarten 1 bis 9 angelegt,  
auf dem Friedhof Rathenow West wurden die Grabarten 1 bis 9 angelegt,  
auf dem Friedhof in Neufriedrichsdorf wurden die Grabarten 1 bis 7 und 9 angelegt,  
auf dem Friedhof im Ortsteil Göttlin wurden die Grabarten 1 bis 9 angelegt und  
auf dem Friedhof im Ortsteil Steckelsdorf wurden die Grabarten 1 bis 7 und 9 angelegt. 

§ 17 Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstellen für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und 
erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden. Die Zuweisung der 
Reihengräber erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. Es besteht kein Anspruch auf eine 
bestimmte Grabstelle.  

(2) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet eine Einfassung setzen zu lassen. 
(3) Das Nutzungsrecht an den Reihengrabstätten wird für die Dauer von 20 Jahren 

vergeben. Eine Verlängerung der Nutzungszeit oder ein Wiedererwerb der 
Reihengrabstätte ist nicht möglich. Die Rückgabe des Nutzungsrechts an einer 
Reihengrabstätte ist vor Ablauf der Ruhefrist nicht zulässig. 

(4) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. 
(5) Reihengrabstätten sind spätestens 6 Monate nach der Bestattung würdig herzurichten 

und von dem Nutzungsberechtigten bis zum Ablauf der Nutzungszeit ordnungsgemäß 
instand zu halten und zu pflegen. Erfolgen die Herrichtung und Grabpflege trotz 
Aufforderung innerhalb der vorgenannten Frist nicht, so ist die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, das Reihengrab einzuebnen.  
Es gelten die Bepflanzungsvorschriften des § 28. 
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(6) Nach Ablauf oder Erlöschen der Nutzungszeit werden die Grabstätten und noch 
vorhandene Grabmale von der Friedhofsverwaltung abgeräumt. Auf Antrag können 
Grabmale vom Nutzungsberechtigten für andere Grabstätten genutzt werden.  
Die beabsichtigte Abräumung von Reihengrabstätten, an denen kein Nutzungsrecht 
mehr besteht, wird 3 Monate vorher durch Anschreiben des Nutzungsberechtigten und 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld von der Friedhofsverwaltung 
bekannt gegeben. Nach Ablauf dieser Frist werden die Grabstätte und die Grabmale 
abgeräumt. Die Grabmale gehen in das Eigentum der Stadt über. 

§ 18 Wahlgrabstätten 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstellen für Erdbestattungen und Urnen, die mit einem Grab 
oder mehreren Gräbern nach Wahl vergeben werden. Der Nutzungsberechtigte kann 
zwischen zwei Arten wählen: 

a) Wahlgrabstätte mit Hecke in folgenden Größen 
             - 3,00 m x 3,50 m – für 2 Särge und 8 Urnen 
             - 3,00 m x 1,70 m – für 1 Sarg und 4 Urnen 

Die Hecke wird von den Mitarbeitern der Friedhofsverwaltung gepflanzt und 1 mal pro   
Jahr geschnitten. 

b) Wahlgrabstätte ohne Hecke in folgenden Größen 
             - 3,00 m x 3,00 m – für 2 Särge und 8 Urnen 
             - 3,00 m x 1,50 m – für 1 Sarg und 4 Urnen 

Die Angehörigen werden mit dem Kauf dieser Grabstätten, verpflichtet eine Einfassung 
um die gesamte Grabfläche von einer Steinmetzfirma setzen zu lassen.  

(2) Die Zuweisung einer Wahlgrabstätte erfolgt durch die Friedhofsverwaltung nach 
Maßgabe der vorhandenen Plätze und nach Auswahl durch den Nutzungsberechtigten. 
Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Wahlgrabstätte. 

(3) Die Nutzungszeit für Wahlgrabstätten wird auf 20 Jahre festgesetzt. Das Nutzungsrecht 
an Wahlgrabstätten kann gegen Zahlung der festgesetzten Gebühr für 1 – 20 Jahre 
verlängert werden. Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, die Verlängerung des 
Nutzungsrechts spätestens 2 Monate vor dessen Erlöschen zu beantragen. 
Die Verlängerung muss für die gesamte Grabstätte erwirkt werden.  

(4) Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, so erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. 
Eine Rückgabe des Nutzungsrechtes ist nur nach Ablauf der Ruhefrist möglich. 

(5) Wahlgrabstätten können nach Ablauf der Ruhefrist wieder belegt werden.  
Wird bei späteren Beisetzungen die Nutzungszeit durch die in § 11 bestimmte Ruhefrist 
überschritten, so ist bei der Anmeldung der Bestattung die Verlängerung des 
Nutzungsrechts zu beantragen. Wird der Antrag nicht gestellt, ist die Friedhofsverwaltung 
verpflichtet, die Nutzungszeit der Grabstätte so zu verlängern, dass die Ruhefrist gemäß 
§ 11 eingehalten wird. 

(6) Nach Ablauf oder Erlöschen des Nutzungsrechtes gilt § 17 Abs. 6 entsprechend. 
(7) Die Heckenpflanzung auf diesen Grabstätten mit vorhandenem Nutzungsrecht darf nur 

von der Friedhofsverwaltung durchgeführt werden. Bei Ausfall der Heckenpflanzen 
werden diese nur von Mitarbeitern der Friedhofsverwaltung ausgetauscht. Die Kosten für 
anfallende Arbeitsstunden und den Ersatz der nachzupflanzenden Heckenpflanzen hat 
der Nutzungsberechtigte zu tragen. Weiterhin kann eine Hecke bei Ausfall o.ä. durch 
eine Einfassung ersetzt werden. 

(8) In den Wahlgrabstätten können der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen 
bestattet werden. 
Als Angehörige des Nutzungsberechtigten gelten: 
a Ehegatten und Verlobte, 
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b Verwandte auf- und absteigender Linie 
c Geschwister 
d angenommene Kinder 
e Ehegatten und Verlobte der unter b, und d, bezeichneten Personen. 
f Lebensgefährten 
Die Beisetzung anderer Personen bedarf der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 

(9) Für die Pflege von Wahlgrabstätten gilt § 17 Abs. 5 entsprechend. 

§ 19 Urnengrabstätten für 4 Urnen (80 x 80 cm)

(1) Für die Bestattung von Urnen stehen besondere Grabstätten mit einer Größe von 80 x 
80 cm zur Verfügung.  
Das Nutzungsrecht für Urnengrabstätten wird für 15 Jahre verliehen. 

(2) Für die Urnengräber gelten die Vorschriften wie für die Wahlgrabstätten (§ 18). 
Darüber hinaus hat die Friedhofsverwaltung jedoch bei Urnengräbern das Recht, nach 
Erlöschen des Nutzungsrechts etwa noch vorhandene Urnen zu entfernen und die Asche 
an geeigneter Stelle des Friedhofes in würdiger Weise der Erde zu übergeben. 

§ 20 Anonyme Urnengemeinschaftsanlagen 

(1) In der anonymen Urnengemeinschaftsanlage werden die Urnen der Reihe nach 
innerhalb einer Fläche von 0,30 m x 0,30 m je Urne für die Dauer von 15 Jahren von der 
Friedhofsverwaltung beigesetzt.  
Für Urnengemeinschaftsanlagen wird kein Nutzungsrecht vergeben. 

(2) Die Pflege der anonymen Urnengemeinschaftsanlage erfolgt ausschließlich durch die 
Friedhofsverwaltung. Blumen- und Grabschmuck dürfen nur in die Blumenständer und 
an der Mauer neben dem Grabdenkmal abgelegt werden. Eine namentliche 
Kenntlichmachung in jeglicher Art und Weise ist untersagt. Es ist nicht gestattet, die Lage 
der Urne durch Aufstellung eines Gedenkzeichens oder Blumen kenntlich zu machen. 
Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, an anderen Stellen abgelegte Blumen oder 
Gedenkzeichen jederzeit zu entfernen und zu entsorgen. 

(3) Eine Grabstellennummer wird den Angehörigen nicht bekannt gegeben. 
(4) Die Rasenfläche (Bestattungsfläche) darf weder zur Beisetzung von den Trauergästen 

noch nachfolgend von den Besuchern des Friedhofes betreten werden. 
(5) Auf dieser Anlage findet eine Doppelbelegung statt. 
(6) Die Überurnen dürfen den Durchmesser von 25 - 27 cm nicht überschreiten. 
(7) Ausbettungen aus dieser Anlage sind unzulässig. 

§ 21 Namentliche Urnengemeinschaftsanlagen 

(1) In den namentlichen Urnengemeinschaftsanlagen werden die Urnen der Reihe nach 
innerhalb einer Fläche oder in einer baulichen Anlage für die Dauer von 15 Jahren 
durch die Friedhofsverwaltung beigesetzt. Die Namen der Bestatteten sind an den 
Namenstafeln oder Grabsteinen genannt. 

(2) Das Anlegen, Instandhalten und die Pflege der Urnengemeinschaftsanlagen obliegt 
ausschließlich der Friedhofsverwaltung.
Es wird eine Dauerbepflanzung vorgenommen.  
Die Bepflanzung der Urnengemeinschaftsanlage darf nicht betreten werden. Angehörige 
dürfen an den Urnengemeinschaftsanlagen keine Veränderungen vornehmen. 
Es dürfen in angemessener Anzahl Steckvasen oder bepflanzte Blumentöpfe abgestellt
werden, die in keiner Weise die vorhandene Dauerbepflanzung beeinträchtigen.  
Ein respektvoller Abstand muss zu den Nachbargrabstellen eingehalten werden. Stark 
ausladender Blumen- oder Grabschmuck, der Nachbargrabstellen oder die  
Dauerbepflanzung beeinträchtigt, wird bei Bedarf von den Mitarbeitern der 
Friedhofsverwaltung entfernt.  
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(3) Eine Doppelbelegung ist in einigen Anlagen möglich. Die Verlängerung bis zur 
2. Belegung kann gegen Zahlung der festgesetzten Gebühr für 1 – 20 Jahre erfolgen. 
Nach Ablauf der Ruhefrist der 2. Belegung ist keine Verlängerung mehr möglich.  

Abschnitt VI: Aufbahrung und Trauerhalle 

§ 22 Aufbahrung 

(1) Die Friedhöfe der Stadt Rathenow haben keine Leichenhalle. 
(2) Frühestens 4 Stunden und spätestens 2 Stunden vor dem angemeldeten 

Bestattungstermin ist der Sarg in der Trauerhalle des jeweiligen Friedhofes aufzubahren. 
(3) Den Angehörigen und in deren Begleitung befindlichen Personen ist es gestattet, von 

dem Verstorbenen eine Stunde vor Öffnung der Trauerhalle Abschied zu nehmen.  
(4) Eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier wird der Sarg geschlossen. 
(5) Das Öffnen und Schließen des Sarges darf nur durch den Bestattungsbeauftragten oder 

die dazu befugten Personen der Friedhofsverwaltung vorgenommen werden. 
(6) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, den Sarg einer verwesten Leiche sofort schließen 

zu lassen. 
(7) Särge, die von auswärts in die Trauerhalle überführt worden sind, bleiben geschlossen. 

Ihre Wiederöffnung ist nur mit Genehmigung des Gesundheitsamtes des Landkreises 
Havelland zulässig. 

(8) Leichen von Personen, die an anzeigepflichtigen und ansteckenden Krankheiten 
gestorben sind, müssen in geschlossenen Särgen in die Trauerhalle gebracht und in 
einem besonderen Raum verschlossen aufgestellt werden. Diese Särge dürfen zur 
Besichtigung durch die Angehörigen nur mit Genehmigung des Gesundheitsamtes des 
Landkreises Havelland vorübergehend nochmals geöffnet werden. 

§ 23 Trauerhalle, Trauerfeiern 

(1) Die Trauerhalle ist für die Abhaltung von Trauerfeiern vorgesehen. Sie dient mit ihren 
Einrichtungen der Durchführung von Begräbnisfeierlichkeiten. 

(2) Trauerfeiern bedürfen der vorherigen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
Die Friedhofsverwaltung stellt für jede Trauerfeier kostenpflichtig eine 
Grundausschmückung der Trauerhalle zur Verfügung. Auf Wunsch kann eine 
umfangreichere Ausschmückung der Trauerhalle mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung durch einen Gärtnerbetrieb vorgenommen werden. 

(3) Eine Trauerfeier darf nicht länger als 25 Minuten abgehalten werden. Die Zeit darf nicht 
überschritten werden.  
Ausnahmegenehmigungen können von der Friedhofsverwaltung nach vorheriger 
Beantragung durch den Bestatter erteilt werden. 
Für eine Überschreitung der vorgegebenen Zeit der Trauerfeier wird ein Aufschlag 
erhoben.   

(4) Jede Musik- und Gesangsdarbietung sowie Benutzung von Musikinstrumenten und 
Tongeräten bedürfen der vorherigen Genehmigung der Friedhofsverwaltung.  
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Abschnitt VII: Vorschriften zum Grabmal 

§ 24 Genehmigungspflicht 

(1) Die Errichtung von Grabmälern, Einfriedungen, Einfassungen und sonstigen baulichen 
Anlagen oder deren Veränderung ist nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung 
zulässig.  

(2) Für die Genehmigung zum Aufstellen und Abräumen eines Grabsteines wird eine 
Gebühr erhoben. Der Antrag ist bei der Friedhofsverwaltung der Stadt Rathenow zu 
stellen. Alte Rechte bleiben davon unberührt. Dies gilt vor allem für die Friedhöfe Göttlin 
und Steckelsdorf. Dort wird nach Abräumen des Grabsteins eine entsprechende Gebühr 
erhoben. 

(3) Der Antrag ist vor Beginn der Herstellung mit Angaben über Lage der Grabstätte, Art und 
Bearbeitung des Werkstoffs sowie über Inhalt, Form und Anordnung der Schrift 
enthalten. Die vorgesehenen Schriftzeichen sind aufzuführen.  

(4) Dem Antrag ist eine Zeichnung im Maßstab 1:10 beizufügen. Aus der Zeichnung müssen    
alle Einzelheiten ersichtlich sein. 
Auf Verlangen der Friedhofsverwaltung sind Entwürfe in größerem Maßstab und 
Werkstoffproben vorzulegen. 

(5) Beim Errichten der in Abs. 1 genannten Anlagen ist die mit Genehmigungsvermerk 
versehene Zeichnung mitzuführen. 

(6) Ohne Genehmigung aufgestellte Grabmale oder sonstige Anlagen können auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten von der Friedhofsverwaltung entfernt oder gemäß den 
Vorschriften dieser Satzung verändert werden. Das gleiche gilt für Grabmale oder 
Anlagen, die von genehmigten Entwürfen abweichen. 

§ 25 Form, Werkstoff und Inschrift 

(1) Grabmäler und sonstige bauliche Anlagen müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung 
der Würde des Ortes entsprechen. 
Es sind witterungsbeständige Materialien zu verwenden. 
Scharfe Kanten, Ecke oder Spitzen von denen eine Verletzungsgefahr ausgeht, sind 
nicht zulässig. 

(2) Die Inschriften sollen mit Form, Größe und Farbwirkung des Grabmals in Einklang 
stehen. 
Inschriften, die der Würde des Friedhofes nicht entsprechen, werden nicht zugelassen. 
Erhabene Schriften oder Ornamente dürfen nicht mit Farbe, Gold oder Silber hinterlegt 
werden. 

(3) Firmenbezeichnungen des Grabsteinherstellers dürfen nur unauffällig auf der 
Rückseite des Grabmals angebracht werden. 

(4) In der Regel darf auf jeder Grabstätte nur ein Grabmal aufgestellt werden.  
Ausnahmen können von der Friedhofsverwaltung zugelassen werden. 

(5) Die Höhe eines Grabmales muss der Form entsprechen und in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Größe der Grabstätte und der Beschaffenheit der Umgebung stehen. 

(6) Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechtes nur 
mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung von der Grabstätte entfernt werden.  

§ 26 Standsicherheit 

(1) Jedes Grabmal muss entsprechend seiner Größe dauerhaft gegründet sein.   
Die Richtlinien des Bundesinnungsverbandes des Steinmetz- und 
Steinbildhauerhandwerks (BIV) und die gültigen rechtsverbindlichen 
Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. 

(2) Bei kleinen Steinen und bei Kissensteinen genügen Gründungsplatten. 
(3) Nicht handwerksgerecht ausgeführte Gründungen müssen auf Anordnung der 

Friedhofsverwaltung unverzüglich neu hergestellt werden. 
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(4) Die Friedhofsverwaltung prüft 1 x jährlich die Standsicherheit der Grabmale und 
dokumentiert die Kontrolle in einem Prüfungsbuch. 

§ 27 Haftung 

(1) Die Friedhofsverwaltung übernimmt keine Haftung für die auf den Grabstätten 
genehmigten und aufgestellten Grabmale und sonstigen Anlagen. 

(2) Die Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen der 
Grabmale und Abstürzen von Teilen oder auf andere Weise durch ihr Verschulden 
verursacht wird. 

(3) Grabmale, die umzustürzen drohen oder Zeichen der Zerstörung aufweisen, können von 
der Friedhofsverwaltung umgelegt werden, falls der Nutzungsberechtigte nach 
vorheriger schriftlicher Aufforderung und Hinweisschild auf dem betroffenen Grabmal 
nicht in der Lage ist oder sich weigert, die Wiederherstellung ordnungsgemäß 
vorzunehmen. 

(4) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung ohne vorherige Ankündigung lose 
oder schief stehende Grabmale auf Kosten des Nutzungsberechtigten umlegen lassen. 

Abschnitt VIII. Die Bepflanzung 

§ 28 Einheitliche Gestaltung und Beräumung von Grabschmuck 

(1) Alle Grabstätten müssen in würdiger Weise und in Anpassung an das Gesamtbild des 
Friedhofes gärtnerisch angelegt und bis zum Erlöschen des Nutzungsrechts unterhalten 
werden. Kann keine gärtnerische Pflege mehr ausreichend durchgeführt werden, so 
kann nach § 25 Abs. 6 die Zustimmung zur vorzeitigen Beräumung seitens der 
Friedhofsverwaltung eingeholt werden. 

(2) Dem Nutzungsberechtigten ist es freigestellt, die gärtnerische Anlage, Pflege und 
Ausschmückung der Grabstätte selbst zu übernehmen oder sie einem von der 
Friedhofsverwaltung zugelassenen Gärtner zu übertragen. 

(3) Grundsätzlich ist an Reihen- und Urnengräbern das Pflanzen von Koniferen, Rosen, 
Sträuchern und Bäumen verboten. 

(4) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche   
die benachbarten Gräber in ihrem natürlichen Wuchs nicht stören. Einheimischen 
Gehölzen ist der Vorzug zu geben. 

(5) Alle gepflanzten Bäume und Sträucher gehen entschädigungslos in das Eigentum der 
Stadt Rathenow über. Sie dürfen nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung beseitigt 
oder verändert werden. 

(6) Stark wuchernde oder absterbende Bäume und Sträucher müssen auf Anweisung der 
Friedhofsverwaltung beschnitten oder entfernt werden. Hierzu zählen auch Koniferen, 
die keine ungehinderte Pflege der Nachbargräber ermöglichen. 

(7) Kränze und Blumenschmuck der Gräber müssen spätestens nach Ablauf der 3. Woche 
nach Belegung von dem Nutzungsberechtigten abgeräumt werden. 

(8) Bei Wahlgrabstätten darf nicht mehr als zwei Drittel der Grabstätte durch   Steinplatten 
abgedeckt werden. 

(9) Das Ausgestalten der Grabstätte mittels faustgroßer Steine ist gestattet.  
(10) Alle gärtnerischen Arbeiten an den Gesamtanlagen und Wegen der Friedhöfe obliegen 

 der Friedhofsverwaltung. 
(11) Das Aufstellen von privaten Sitzgelegenheiten auf oder an Grabstätten ist nicht gestattet. 
(12) Die Entfernung verwelkten Blumenschmuckes wird bei Bedarf durch die Mitarbeiter der 

Friedhofsverwaltung vorgenommen. 
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§ 29 Einfassungen 

(1) Grabstätten und Wege sollen nur mit Naturstein, nicht aber mit sonstigem Gestein, 
Kunststein, mit Eisengittern oder anderen festen Werkstoffen eingefasst werden. 

(2) Hecken sind nur zugelassen, soweit sie der Gesamtplanung der Friedhöfe entsprechen.  
Die Hecken werden jährlich von den Mitarbeitern der Friedhofsverwaltung geschnitten. 

§ 30 Grabschmuck 

(1) Als Grabschmuck dürfen nur lebende Pflanzen verwendet werden.  
Kunstblumen sind gänzlich untersagt.  

(2) Verwelkte Blumen und Kränze sind eigenständig von den Grabstätten zu entfernen. 
(3) Das Aufstellen von Konservendosen und anderen unwürdigen Gefäßen zur Aufnahme 

von Blumen auf den Grabstätten ist nicht gestattet. 
(4) Gegenstände, die der Würde des Friedhofs nicht entsprechen, dürfen auf den 

Grabstätten nicht aufgestellt oder verwahrt werden.   
(5) Bei der Entsorgung des Blumen- und Grabschmuckes auf dem jeweiligen Friedhof sind 

die gekennzeichneten Abfallbehälter zu benutzen.  
Es ist die Trennung von biologisch abbaubaren und nicht verrottbaren Stoffen 
vorzunehmen. 

§ 31 Zwangsmaßnahmen 

(1) Grabschmuck und Anpflanzungen, die gegen die §§ 21, 28 bis 29, 30 verstoßen oder 
bauliche Anlagen die gegen die §§ 24 bis 26 verstoßen, werden von der 
Friedhofsverwaltung ersatzlos entfernt. 

(2) Der Entfernung baulicher Anlagen muss eine schriftliche Aufforderung oder eine 
Bekanntgabe an der Grabstätte mit einer angemessenen Frist zur Abänderung 
vorangegangen sein. 

Abschnitt IX.: Listenführung 

§ 32 Grabbücher 

Von der Friedhofsverwaltung werden geführt: 

a) ein laufend nummeriertes Verzeichnis aller auf den Friedhöfen beigesetzten 
Personen in der Zeitfolge der Beerdigungen, 

b) je ein alphabetisches Namensverzeichnis der Beigesetzten und der 
Nutzungsberechtigten, 

c) Gesamtplan, Belegungspläne und andere zeichnerische Unterlagen, 
d) ein Einzelverzeichnis der Reihen-, Wahl- und Urnengräber in der Reihenfolge der 

angelegten Grabstätten unter Eintragung der Belegung und der 
Nutzungsberechtigten. 

Abschnitt X: Schlussbestimmungen 

§ 33 Gebühren 

Für die Benutzung der von der Stadt Rathenow verwalteten Friedhöfe und ihrer 
Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu 
entrichten. 
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§ 34 Haftung 

(1) Die Stadt Rathenow haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße 
Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen 
oder durch Tiere entstehen. 

(2)  Die Stadt Rathenow haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihres Personals. 
Von dieser Haftungsbeschränkung ausgenommen sind alle Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

§ 35 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er: 

a) entgegen § 4 Abs. 1 die Friedhöfe außerhalb der Öffnungszeiten betritt, 
b) sich nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält, 
c) entgegen § 5 Abs. 4 Hunde unangeleint mit sich führt oder deren Verunreinigungen 

nicht beseitigt 
d) entgegen den Verboten gemäß § 5 Abs. 5a) Flächen und Wege mit Fahrzeugen 

befährt 
e) entgegen § 5 Abs. 5 b) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen beschädigt 

oder verunreinigt, 
f) entgegen § 5 Abs. 5 d) waren aller Art oder Dienstleistungen verkauft bzw. dafür 

wirbt, 
g) entgegen § 5 Abs. 5 e) Trauerfeiern, Begräbnisse oder Friedhofsmitarbeiter ohne 

Erlaubnis fotografiert,  
h) entgegen § 5 Abs. 7 Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet, 
i) entgegen § 7 Abs. 1 als Gewerbetreibender auf dem Friedhof ohne Zulassung tätig 

wird, 
handelt ordnungswidrig. 

(2) Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 Euro geahndet werden. 

§ 36 Inkrafttreten 

Diese Friedhofssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
Die Friedhofssatzung DS-Nr. 089/20 vom 07.10.2020 tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft. 

Rathenow, den 13.11.2025 

gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 



146 

Friedhofsgebührensatzung 

für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Rathenow - Weinberg, Rathenow-West, 

Neufriedrichsdorf, Ortsteil Göttlin und Ortsteil Steckelsdorf  

Auf Grund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Ziff. 9 der Kommunalverfassung des Landes 

Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10, 38) zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 02.04.2025 (GVBl. I Nr. 8) i. V. m. den §§ 1, 2, 4 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes des Landes Brandenburg (BbgKAG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBI. I /04, Nr. 08, S.174) zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 21.06.2024 (GVBl. I Nr. 31) hat die Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Rathenow in ihrer Sitzung am 12.11.2025 folgende Gebührenordnung beschlossen: 

Sind in dieser Satzung aus Gründen der Lesbarkeit und Verständlichkeit Funktionen mit einem 

geschlechterspezifischen Begriff bezeichnet, beschreibt dieser Begriff die Funktion stets unabhängig 

von der Geschlechteridentität der sie bekleidenden Person und es gilt die jeweilige Bestimmung für das 

jeweils andere Geschlecht gleichermaßen und es sind alle Geschlechteridentitäten einbezogen. 

§ 1 

Gebührenpflicht 

Für die Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen der städtischen Friedhöfe 

Weinberg 

Rathenow West 

Neufriedrichsdorf 

Ortsteil Göttlin 

Ortsteil Steckelsdorf 

erhebt die Stadt Rathenow Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung. 

§ 2 

Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist 

a) wer die Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen der städtischen  
Friedhöfe beantragt oder veranlasst hat, 

b) wer nach dem Gesetz die Bestattungskosten zu tragen hat. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

§ 3 

Gebührensätze 

Die Höhe der jeweiligen Gebühr ergibt sich aus der Anlage dieser Gebührenordnung. 
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§ 4 

Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistung. 
Bei Grabnutzungsrechten entsteht die Gebührenschuld mit der Erteilung oder 
Verlängerung des Nutzungsrechtes. 

(2) Die Gebühren werden 4 Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

§ 5 

Gebührenerstattung

Wird auf eine Grabstätte vor Ablauf des Nutzungsrechtes verzichtet (z.B. Umbettung oder 

Einebnung nach Ablauf der Ruhezeit) oder das Nutzungsrecht entzogen, so werden die bei 

Überlassung des Nutzungsrechtes gezahlten Gebühren nicht, auch nicht teilweise, 

zurückerstattet. 

§ 6 

Inkrafttreten 

Die Gebührenordnung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für 

die Friedhöfe der Stadt Rathenow vom 08.10.2020 außer Kraft. 

Rathenow, den 13.11.2025 

gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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Anlage   

zur Friedhofsgebührensatzung 
für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Rathenow - Weinberg, Rathenow-West, 
Neufriedrichsdorf, Ortsteil Göttlin und Ortsteil Steckelsdorf  

Bezeichnung Gebühr 
in €

1.0 Nutzungsgebühr für Reihengrabstätten

1.1 Verstorbene unter 5 Jahre 1.902,72

1.2 Verstorbene über 5 Jahre 3.055,08

2.0 Nutzungsgebühr Wahlgrabstätten

2.1.0 Wahlgrabstätte 01 Hecke 5.250,35

2.1.1 Verlängerung Wahlgrabstätte 01 Hecke pro Jahr
          zzgl. Bearbeitungsgebühr 

195,82

2.1.2 Anfertigen Grabstelle je Urne 117,77

2.2.0 Wahlgrabstätte 01 A eigene Einfassung 4.196,56

2.2.1 Verlängerung 01 A eigene Einfassung pro Jahr 
         zzgl. Bearbeitungsgebühr 

143,14

2.2.2 Anfertigen Grabstelle je Urne 117,77

2.3.0 Wahlgrabstätte 02 Hecke 7.089,81

2.3.1 Verlängerung Wahlgrabstätte 02 Hecke pro Jahr
               zzgl. Bearbeitungsgebühr 

287,80

2.3.2 Anfertigen Grabstelle für 2. Sarg 1.177,71

2.3.3 Anfertigen Grabstelle je Urne 117,77

2.4.0 Wahlgrabstätte 02 A eigene Einfassung 5.432,02

2.4.1 Verlängerung 02 A eigene Einfassung pro Jahr 
         zzgl. Bearbeitungsgebühr 

204,90

2.4.2 Anfertigen Grabstelle für 2. Sarg 1.177,71

2.4.3 Anfertigen Grabstelle je Urne 117,77

3.0 Nutzungsgebühr Urnenwahlgrabstätten

3.1 Urnenwahlgrabstätte 1.188,03

3.1.2 Verlängerung Urnenwahlgrabstätte pro Jahr
          zzgl. Bearbeitungsgebühr 

59,88

4.0 Nutzungsgebühr Urnengemeinschaftsanlagen

4.1 Urnengemeinschaftsanlage anonym 873,09

4.2 Urnengemeinschaftsanlage namentlich 1.023,12

4.2.1 Verlängerung Urnengemeinschaftsanlage namentlich pro Jahr      55,84
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zzgl. Bearbeitungsgebühr

Bezeichnung Gebühr 
in €

5.0 Nutzung der Trauerhallen mit musikalischer Umrahmung

5.1 Friedhof Weinberg 210,73

5.2 Friedhöfe West, Neufriedrichsdorf, Göttlin, Steckelsdorf 109,69

6.0 Nutzung der Trauerhalle ohne musikalische Umrahmung

6.1 Friedhof Weinberg 187,12

6.2 Friedhöfe West, Neufriedrichsdorf, Göttlin, Steckelsdorf 86,35

7.0 Sonstige Gebühren

7.1 Kosten anonymer ordnungsbehördlicher Bestattung 185,59

7.2 Urnenausbettung zzgl. Postgebühr 117,77

7.3 Postgebühr für Urnenversand 14,68

7.4 Urnenumbettung innerhalb Friedhöfe Stadt Rathenow 235,54

7.5 Stundensatz für zusätzliche Leistungen 58,89

7.6 Bearbeitungsgebühr Verlängerung Grabstätte 47,23

7.7 Zuschlag für Samstagsbeisetzungen für Erdbestattung 226,69

7.8 Zuschlag für Samstagsbeisetzung für Feuerbestattungen 85,01

7.9 Gebühr für die Aufstellung und Abräumung eines Grabmals 
                  bis zu einem Höchstmaß von 0,60 m 

59,76

7.10 Gebühr für die Aufstellung und Abräumung eines Grabmals 
                    Ab einer Höhe von 0,61 m 

99,80
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Richtlinie für die Verpachtung und Vermietung von Grundstücken der Stadt Rathenow 

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg vom 5. März 2024 (GVBl. I  Nr. 10, 38), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 02.04.2025 (GVBl. I Nr. 8) beschließt die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Rathenow in der Sitzung am 12.11.2025 folgende Richtlinie: 

Präambel 
Abgeleitet aus dem Prinzip der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und dem 
Grundsatz der Einnahmeerzielung sowie zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung stellt die 
Stadt Rathenow ihre Grundstücke nur entgeltlich zur Verfügung. Die Richtlinie soll ein 
einheitliches Verwaltungshandeln sowie eine marktgerechte Verpachtung und Vermietung von 
kommunalem Grundvermögen sicherstellen, soweit andere gesetzliche Bestimmungen oder 
Beschlüsse der städtischen Gremien dem nicht entgegenstehen. 
Die Richtlinie regelt typische Nutzungsverhältnisse. Dabei ist der Zweck der Inanspruchnahme 
des Grundstücks und/oder die Grundstücksbeschaffenheit zu berücksichtigen. 
Soweit Nutzungen auftreten, die nicht Regelungsgegenstand der Richtlinie sind, kann die 
Stadt Rathenow abweichend von den nachfolgenden Regelungen ein angemessenes Entgelt 
vereinbaren. 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für alle Pacht-, Miet- und Nutzungsverhältnisse über Grundstücke, die sich 
im Eigentum der Stadt Rathenow befinden. 

§ 2 Nutzungsverhältnisse 

1. Die Stadt Rathenow erhebt Entgelte für folgende Nutzungen 

a) Kleingärten außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bundeskleingartengesetzes, 

b) Erholungsgrundstücke, 
c) Wiesen und Weiden außerhalb einer landwirtschaftlichen Nutzung, 
d) Äcker, 
e) Garagen, Stellplätze, Fahrradboxen, 
f) Gewerbegrundstücke. 

2. Kleingärten gem. § 2 Ziff 1 lit. a) sind Grundstücke, die den Nutzern zur 
nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von 
Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und zur Kleintierhaltung dienen. 

3. Erholungsgrundstücke gem. § 2 Ziff. 1 lit. b) sind bebaute oder unbebaute Grundstücke, die
 Erholungs- und Freizeitzwecken dienen und durch die aufstehende Bebauung den Eindruck
 eines Wochenendgrundstücks vermitteln oder dazu dienen könnten.  
 Des Weiteren gelten als Erholungsflächen auch Arrondierungsflächen zum angrenzenden
 Wohngrundstück, unabhängig von ihrer Nutzungsart. Die kleingärtnerische Nutzung von
 Erholungsgrundstücken oder Arrondierungsflächen führt nicht zu einer Einstufung als
 Kleingartenfläche. 
 Als Bebauung gelten mit dem Erdboden verbundene oder auf ihm ruhende Bauwerke oder
 bauliche Anlagen, deren Grundfläche größer als 10 m² ist. 
 Als Bauwerke/bauliche Anlagen gelten u.a. auch Carports und dauerhaft im Boden 
 eingelassene Pools, jedoch keine Gewächshäuser. 
 Zu einem bebauten Grundstück gehören die bebaute Fläche und die mit dem Gebäude in 
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 Zusammenhang stehende unbebaute Fläche bis zu einer Größe von 500 m². Die restliche
 Fläche gilt als unbebaut (Regulierung übergroßer Flächen). 

4. Wiesen und Weiden gem. § 2 Ziff. 1 lit. c) sind Grünlandflächen, welche u.a. durch die 
 Gewinnung von Heu oder Stalleinstreu (Mahd) bzw. die Beweidung durch Nutztiere, wie z. 
B.  Pferde, Rinder und Schafe, gekennzeichnet sind.

5. Äcker gem. § 2 Ziff. 1 lit. d) sind landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, welche zum 
Anbau  von landwirtschaftlichen Erzeugnissen dienen.

6. Garagen und Stellplätze gem. § 2 Ziff. 1 lit. e) sind Einstellräume für Fahrzeuge bzw. 
definierte  Flächen zum Abstellen von Fahrzeugen. Fahrradboxen sind Einstellräume für 
Fahrräder. 

7. Gewerbeflächen gem. § 2 Ziff. 2 lit. f) sind Flächen, die hauptsächlich oder ausschließlich 
für  gewerbliche oder industrielle Zwecke genutzt werden. Dies umfasst Gebäude oder 
 Grundstücke, die für Unternehmen, Handel, Dienstleistungen oder Produktionsstätten 
 bestimmt sind. 

§ 3 Nutzungsentgelte 

a) Kleingärten 

1.) mit oder ohne Bebauung 0,15 €/m² / Jahr

b) Erholungsgrundstücke 

1.) ohne Bebauung 0,57 €/m² / Jahr 
2.) mit Bebauung 1,14 €/m² / Jahr
3.) Zuschlag für Standorte bis 150 m (Luftlinie) 

von einem Gewässer
0,30 €/m² / Jahr 

c) Wiesen und Weiden 

1.) außerhalb einer landwirtschaftlichen Nutzung 0,02 €/m² / Jahr 

d) Äcker und Grünland 

Die Festsetzung der Entgelte erfolgt einzelfallbezogen unter Berücksichtigung von 
Bodenwertzahl und Bodenpunkten und des Jahresberichts für Landwirtschaft des Landkreises 
Havelland.

e) Garagen, Stellplätze, Fahrradboxen 

1.) Garage komplett  
(Gebäude + Stellfläche)

  14,60 € /Monat/Brutto 
175,21 € /Jahr/Brutto

2.) Garagenstellplatz/Garagenstellfläche     9,13 € /Monat/Brutto 
109,52 € /Jahr/Brutto

3.) sonstige Stellplatzflächen für das 
vorübergehende Abstellen von Fahrzeugen aus 
besonderen Anlässen

1,21 € /m²/Monat/Brutto 

4.) Fahrradbox 11,90 € /Monat/Brutto
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f) Gewerbe 

Für Imbissstände oder saisonale Verkaufsstätten wird das Entgelt analog der 
Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der 
Stadt Rathenow in der jeweils gültigen Fassung festgesetzt. 

§ 4 Mindestentgelte 

Unabhängig von der Bestimmung des Entgeltes nach § 3 lit. a) bis f) und § 5 Abs. 1 beträgt 
das Nutzungsentgelt mindestens 30 €/Jahr bei Dauerschuldverhältnissen bzw. mindestens 30 
€ bei vorübergehenden Schuldverhältnissen. 

§ 5 Abweichende Festsetzung der Nutzungsentgelte 

1. Die Nutzungsentgelte für gemeinnützige Vereine und gemeinnützige Körperschaften 
reduzieren sich für Nutzungen nach § 3 Abs. 1 lit. e) auf 50 % des jeweiligen 
Nutzungsentgeltes und für Nutzungen nach § 3 Abs. 1 lit. a) bis c) auf 0,01 €/m². 

2. Soweit aufgrund der Beschaffenheit des Grundstückes (z.B. Form, Lage, Erschließung), 
dem Objektzustand und dem Verwendungs-/Nutzungszweck eine normale Nutzung nicht 
oder nur eingeschränkt möglich ist oder Eigeninvestitionen des Mieters/Pächters oder 
besondere Interessenlagen der Stadt Rathenow zu berücksichtigen sind, können im 
Ermessen der Stadt Rathenow Abschläge vom Entgelt festgelegt werden. Die 
Entscheidung dazu trifft der Amtsleiter des Amtes für Wirtschaft und Finanzen. Die Gründe 
sind zu dokumentieren. 

§ 6 Inkrafttreten

Die Richtlinie für die Verpachtung und Vermietung von Grundstücken der Stadt Rathenow tritt 
am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Folgende Regelungen treten gleichzeitig außer Kraft: 
- Nutzungsentgeltregelung für Garagen, Stellplätze und Fahrradboxen der Stadt Rathenow 

vom 28.04.2022 (DS-Nr. 041/22) 
- Nutzungsentgeltregelung der Stadt Rathenow vom 13.04.1994, geändert am 06.12.1995 

(DS-Nr. 261/95 und DS-Nr. 262/95). 

Rathenow, den 13.11.2025 

gez. Jörg Zietemann 
Bürgermeister 
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Vergaberichtlinie Innenstadtfonds Rathenow 

Präambel 

Der Innenstadtfonds dient dazu, die Gewerbetreibenden bei der Entwicklung und 

Ausführung von Maßnahmen zu unterstützen, die zur Belebung des Einzelhandels in der 

Innenstadt dienen. Die Stadt Rathenow möchte damit Initiativen, Aktionen und 

Maßnahmen engagierter Einzelhändler und anderer Akteure, die sich für eine lebendige 

Innenstadt einsetzen, unterstützen. Der Innenstadtfonds soll das gemeinsame Auftreten 

von Händlern und Gewerbetreibenden der Innenstadt unterstützen und zur stärkeren 

Vernetzung und zum Aufbau von Kooperationen beitragen. 

§ 1 

Fördergrundsätze 

Die Stadt Rathenow stellt einen jährlichen Innenstadtfonds zur Verfügung, welcher 

Maßnahmen und Projekte finanziert, die zur Belebung der Innenstadt beitragen und von 

Händlern und Gewerbetreibenden der Innenstadt oder Unternehmerverbänden initiiert 

werden. Es werden nur nicht-investive Maßnahmen gefördert, z. B. 

- Straßen- und Volksfeste 

- Kultur- und Musikdarbietungen 

- spezielle Shoppingevents und Aktivitäten 

- Marketingaktionen aller Art 

- Wettbewerbe und Workshops 

Personalkosten können nicht gefördert werden. 

§ 2 

Höhe und Verwaltung des Innenstadtfonds 

Die Zuwendung wird als anteilige Projektförderung ausgereicht und kann bis zu 75 v.H. 

der Kosten betragen. Jede Maßnahme kann mit bis zu maximal 5.000 EUR gefördert 

werden. Im Einzelfall kann unter Angabe besonderer Gründe der Fördersatz und der 

maximale Förderbetrag überschritten werden. Der Förderbetrag muss mindestens 

500 EUR betragen. Für das Jahr 2026 und 2027 wird ein Verfügungsfond in Höhe von 

jeweils 10.000 EUR eingerichtet. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Mittel aus dem 

Innenstadtfonds besteht nicht und die Förderung erfolgt nur in Höhe der zur Verfügung 

gestellten Haushaltsmittel. 

§ 3 

Antragsberechtigte/ Verfahren 

(1)  Antragsberechtigt sind alle Händler und Gewerbetreibende unabhängig von der 

Rechtsform, soweit diese eine Betriebsstätte in der Innenstadt unterhalten sowie 

Unternehmerverbände. Das Einzugsgebiet der Innenstadt ergibt sich aus der 

Anlage 1 dieser Richtlinie. Anträge können ganzjährig gestellt werden. Bei der 

Entscheidung zur Bewilligung der Anträge sollen die erwarteten Effekte der 

Maßnahmen auf die Belebung der Innenstadt Berücksichtigung finden. 
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(2)  Für den Antrag soll das beigefügte Formblatt gemäß Anlage 2 verwendet werden. 

Der Antrag ist schriftlich oder elektronisch nach § 3a VwVfG einzureichen und muss 

folgende Informationen enthalten: 

 Angaben zum Antragsteller, 

 Beschreibung der Maßnahmen unter Darlegung der Effekte der Maßnahmen 
für die Innenstadtstärkung, 

 Gesamtkosten für die Maßnahme unter Darstellung der Finanzierung des 
Eigenanteils. 

(3)  Über die Anträge entscheidet die Stadt Rathenow durch Bescheid. Der Bescheid 

kann mit Nebenbestimmungen oder unter Vorbehalt ergehen. 

§ 4 

Abrechnung 

(1)  Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in der Regel nach Durchführung der 

Maßnahme und Prüfung der Kosten. Ist eine Maßnahmenumsetzung ohne 

Abschlagszahlung nicht möglich, kann eine Abschlagszahlung im Ausnahmefall 

ausgereicht werden. 

(2)  Der Antragsteller hat die Abrechnung der Maßnahme innerhalb eines Zeitraumes 

von zwei Monaten nach Abschluss der Maßnahme einzureichen. Die Abrechnung 

hat eine nachvollziehbare Aufstellung der Gesamtkosten der Maßnahme, 

einschließlich der Rechnungen und Zahlungsbelege zu enthalten. 

§ 5 

Inkrafttreten 

Die Richtlinie tritt am 01.01.2026 in Kraft und endet am 31.12.2027. 

Rathenow, den 13.11.2025 

gez. Jörg Zietemann   

Bürgermeister 

Anlage 1  Karte Innenstadtbereich 

Anlage 2:  Antragsformular 
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Antrag auf Zuwendung aus dem Innenstadtfond der Stadt Rathenow

1. Allgemeine Angaben zum Antragsteller

1.1. Antragsteller

1.2. Bankverbindung des Antragstellers

Kontoinhaber:  _______________________ 

Kreditinstitut:   _______________________ 

IBAN: 

BIC: 

 _______________________ 

 _______________________ 

2. Maßnahme

2.1. Beschreibung der geplanten Maßnahme

(ggf. Anlage beifügen) 
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2.2. Beginn und Ende der Maßnahme

2.3. Adresse oder räumliche Zuordnung der geplanten Maßnahme

2.4. Nutzen und erwartete Effekte der Maßnahmen für die Innenstadtstärkung/ -
belebung

3. Kosten der Finanzierung

3.1. Gesamtkosten für die Maßnahme sowie Aufstellung der Einzelpositionen

(ggf. Kostenschätzungen beifügen) 
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Datum: _______________________

Unterschrift: _______________________ 

Finanzierung der Maßnahmen, ggf. Darstellung des Eigenanteils bzw. der
Kofinanzierung

3.2.
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Öffentliche Bekanntmachung 
über die Genehmigung der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rathenow im 

Bereich des Bebauungsplanes „Göttliner Chaussee-Striepenstücke“ Pl.Nr 063-2 im Ortsteil 

Göttlin gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 

Mit Bescheid vom 21.10.2025 hat der Landkreis Havelland die 14. Änderung des Fächen-

nutzungsplanes (FNP) der Stadt Rathenow genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit 

gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB ortüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung 

wird die Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 

Jedermann kann die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung sowie die 

zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden im Rathaus 

der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15, Zimmer 425 während der allgemeinen Dienststunden einsehen 

und über den Inhalt Auskunft verlangen.  

Gemäß § 6a Abs. 2 BauGB werden die wirksame14. FNP-Änderung mit der Begründung und der 

zusammenfassenden Erklärung ins Internetportal der Stadt Rathenow unter dem Link: 

http://www.rathenow.de in den Rubriken: Wirtschaft & Standort > Bauen > Bauleitplanung 

>Flächennutzungsplan > mehr > Änderungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Rathenow > 

14.Änderung FNP 

eingestellt und gleichzeitig über das zentrale Internetportal des Landes Brandenburg unter dem Link: 

http://blp.brandenburg.de für jedermann zugänglich gemacht. 

Übersichtsplan © Geobasis-DE / Bbg 2025 
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Ausschnitt des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes der 
Stadt Rathenow mit der Kennzeichnung des 
Änderungsbereiches 

14. Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes 
der Stadt Rathenow mit der Kennzeichnung des 
Änderungsbereiches 

Der Geltungsbereich der 14. Änderung entspricht dem Geltungsbereich des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes „Göttliner Chaussee – Striepenstücke“ Pl.Nr. 063-2 und befindet sich 
im Ortsteil Göttlin der Stadt Rathenow. Die Fläche wird im Osten durch die Göttliner Chaussee im 
Süden von einem Wohngebiet sowie von einer Ackerfläche, im Westen von einer Waldfläche und im 
Norden von einem Wohngebiet begrenzt. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach  

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. Eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 

3. Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich 
gegenüber der Stadt Rathenow geltend gemacht worden sind, der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Rathenow, den 03.11.2025  

gez. Jörg Zietemann 

Bürgermeister
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